
9 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1974 Ausgegeben am 12. März 1974 4. Stück 

ß. Verordnung: Festsetzung der Richtsätze in der Sozialhilfe; 1\nderung. 

:>. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 4. Dezember 1973, mit der die Verord
nung der Wiener Landesregierung vom 
27. Feber 1973, LGBI. für Wien Nr. 13, be
treffend die Festsetzung der Ridttsätze in der 

Sozialhilfe, geändert wird 

Auf Grund des § 13 des Wiener Sozialhilfe
gesetzes vom 19. Dezember 1972, LGBl. für 
Wien Nr. 11/1973, wird verordnet: 

Artikel 1 

3. für den Mitunterstützten 

a) ohne Anspruch auf Familien-
beihilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 S 

b) mit Anspruch auf Familienbei-
hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 S" 

2. § 2 hat zu lauten: 

„Sofern nach den Bestimmungen des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGB!. Nr. 376, 
ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, ist zu 
den im § 1 bezeichneten Richtsätzen die Fami
lienbeihilfe zu gewähren." 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 3. Im § 4 Abs. 1 sind die Worte „mindestens 
vom 27. Feber 1973, LGBI. für Wien Nr. 13, ein Jahr erwerbsunfähig" durch die Worte „min
wird wie folgt geändert: destens ein halbes Jahr erwerbsunfähig" zu er

setzen. 

1. § 1 hat zu lauten: 4. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

„Die Richtsätze für Geldleistungen zur Siehe- „Die Höhe des Zuschlages beträgt einschließ-
rung des Lebensunterhaltes werden mit folgen- lieh 30 5 Wohnbeihilfe 
den monatlichen Beträgen festgesetzt: 

Ab 1. Jänner 1974: 

1. für den Alleinunterstützten 

2. für den Hauptunterstützten 

3. für den Mitunterstützten 
a) ohne Anspruch auf Familien-

beihilfe ................... . 
b) mit Anspruch auf Familienbei-

1454 s 
1418 s 

727 s 

hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 S 

Ab 1. Juli 1974: 

1. für den Alleinumerstützten 1498 S 

2. für den rfauptunterstützten 1461 s 

ab 1. Jänner 197 4 
1. für den Alleinunterstützten 

2. für den Hauptunterstützten 

und ab 1. Juli 1974 
1. für den Alleinunterstützten 

2. für den Hauptunterstützten 

Artikel II 

526 s 
678 s 

542 s 
699 S" 

Die Verordnung tritt am 1. Jänner 1974 m 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Gratz 

Erhältlich im Drncksortcnverlag der Stadthauptkasse~ I, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und in der Verkaufsstelle der Öst<._•rreichiscbcn Staats
druck.end - \'\1icnct Zeitung~ III, Rennweg 12 a. Verkaufspreis 2·- S. 

Druck der Dsterreichischen Staatsdruckerei 
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